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Stiftung Kartei der Not 
    19.11.2025 

Notfallhilfen in Kindertagesstätten 
 
Die Stiftung Kartei der Not nimmt die steigende finanzielle Belastung vieler Familien 
ernst. Um sie in dieser herausfordernden Situation zu unterstützen, bieten wir  
Notfallhilfen an, die direkt - und ausschließlich - den Kindern zugutekommen. 
 
Was sind Notfallhilfen? 
Es handelt sich hierbei um einen Zuschuss von 500 Euro pro Quartal für eine 
Kindertagesstätte, insgesamt maximal 2.000 Euro pro Jahr. 
 
Die Auszahlung erfolgt schnell und unbürokratisch an den Träger der Kindertagesstätte. 
An dieser Stelle wird das Geld verwaltet und von der Leitung bzw. ErzieherIn direkt an 
die Familie in bar ausgezahlt, die eine finanzielle Hilfe benötigen. Pro Kind sollten 
maximal 50 Euro pro Quartal ausgezahlt werden.  
Die Maßnahme dient der akuten Unterstützung, bspw. wenn Sie sehen, dass ein Kind 
keine geeigneten Schuhe anhat, keine Brotzeit mitbringt, eine Jacke fehlt, sich bei 
Ausflügen nicht beteiligen kann, etc.  
 
Was ist dokumentationspflichtig? 
Der Träger der Kindertagesstätte erhält das Geld auf das jeweilige Konto und ist für die 
ordnungsgemäße Abwicklung zuständig. Eine einfache Dokumentation im Rahmen der 
Angabe von Vornamen und Nachname des Kindes sowie des ausbezahlten Betrages ist 
ausreichend, wir benötigen keine weiteren sensiblen Daten. Die Auszahlung erfolgt in 
einer übersichtlichen Tabelle dokumentiert, welche Sie von uns erhalten. 
Der Träger sollte sicherstellen, dass das Geld entsprechend für den Zweck ausgegeben 
wird. Ggf. sollte sich der Träger einen Nachweis darüber aushändigen lassen.  
 
Antragstellung und Ablauf 
Eine einfache E-Mail genügt an: info@karteidernot.de, bitte teilen Sie uns die Anschrift 
und die Bankverbindung mit und schildern Sie kurz, wofür Sie den Bedarf an Ihrer 
Kindertagesstätte für die Notfallhilfen sehen. Nach Bestätigung und Freigabe durch die 
Geschäftsführung wird die erste Auszahlung von 500 Euro veranlasst. 
 
Sind die Mittel für das Quartal ausgeschöpft, reicht die Kindertagesstätte die 
Dokumentation der Auszahlungen ein, um weitere Notfallhilfen zu erhalten. Bis zu 2000 
Euro im Jahr sind maximal möglich. 
 
Hinweise 
Die Maßnahme ersetzt keine andere Förderung, ergänzt diese aber sinnvoll. Wenn Sie 
in der Kindertagesstätte Familien haben, die eine höhere Förderung benötigen, reichen 
Sie gerne einen Einzelfallhilfeantrag ein. 
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